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Die Vergabeunterlagen zu dieser Ausschreibung umfassen folgende Unterlagen: 

Teil A – Allgemeine Hinweise und Unterlagen
1 - Allgemeine Hinweise 
2 - Hinweise zur Form der Angebotsabgabe
3 - Information DSGVO
4 - Bewerbungs- und Vergabebedingungen des Kreises Recklinghausen
5 - Vertragsbedingungen des Kreises Recklinghausen
6 - Besondere Vertragsbedingungen Tariftreue/Mindestarbeitsbedingungen
7 - Angebotsschreiben 
8 – Bewerber- / Bietergemeinschaftserklärung 	
9 - Eigenerklärung Ausschlussgründe
10 - Erklärungen zu Fachkunde und Leistungsfähigkeit	 
11 - Nachweis Unterauftragnehmer
12 - Erklärung Eignungsleihe und Haftungserklärung 
13 – Los- und Preisblatt
14- Leistungsbeschreibung
15 – Vertragsbedingungen
16 – Wertungsmatrix und –hinweise
Erhebungsbögen Personal und Räumlichkeiten
Vorbemerkung: 

Die in den Verdingungsunterlagen enthaltenen Angaben beziehen sich grundsätzlich sowohl auf die männliche als auch die weibliche Form. Sofern es sich Textpassagen oder Dokumente handelt, die eindeutig dem Gesetzestext zuzuordnen sein müssen, wurde die dort verwendete maskuline Form verwendet. 
Sofern es sich um Unterlagen handelt, die das nachfolgende Vertragsverhältnis beschreiben, wurden geschlechtsneutrale Bezeichnungen verwendet.

Soweit in den Verdingungsunterlagen nichts anderes angegeben ist, 

· finden die aufgeführten Regelungen des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen sowie der Vergabeverordnung aufgrund der Verweisungen in der Unterschwellenvergabeordnung (UVgO) entsprechende Anwendung

· sind mit Auftraggeber und beauftragende Behörde jeweils der Kreis Recklinghausen, Fachbereich J - Jobcenter, Kurt-Schumacher-Allee 1, 45657 Recklinghausen gemeint

· sind mit Bieter sowohl Einzelbieter als auch Bietergemeinschaften gemeint. Zur besseren Lesbarkeit wurde auf die zusätzliche Bezeichnung „Bietergemeinschaft“ verzichtet. 

· ist mit beauftragte Organisation derjenige Bieter gemeint, der den Zuschlag auf sein Angebot im Rahmen des jeweiligen Vergabeverfahrens und des jeweiligen Loses erhalten hat. 

· ist mit Maßnahme die Durchführung einer Maßnahme entsprechend der laufenden Nummer im Los- und Preisblatt gemeint. 
Allgemeine Hinweise 
Mit der Signatur in Textform bei Abgabe des Angebotes bzw. mit der Unterschrift unter dem Angebot (siehe A.5) bestätigt der Bieter, dass alle in diesem Vergabeverfahren dargestellten Anforderungen erfüllt werden bzw. danach verfahren wird und die Vertragsbedingungen anerkannt werden. 
Die Angaben haben wahrheitsgemäß zu erfolgen. 


A.1 Angebotsabgabe, Auskunftserteilung, Fristen 
Angebote können ausschließlich elektronisch über den Vergabemarktplatz NRW abgegeben werden.
Nähere Einzelheiten zur Einreichung von elektronischen Angeboten entnehmen Sie bitte dem beiliegenden Formular „Hinweise zur Einreichung von Teilnahmeanträgen / Angeboten“ (Formular 312/322). 
Für die Bearbeitung der Vergabeunterlagen und die Erstellung des Angebotes wird keine Entschädigung gewährt. 
Nebenangebote sind unzulässig. 
Mit Angebotsabgabe ist der Bieter an sein Angebot gebunden, sofern er es nicht bis zum Ablauf der Angebotsfrist zurückzieht.
Änderungen, Ergänzungen oder Berichtigungen der Angebote sind bis zum Ablauf der Angebotsfrist nur elektronisch über den Vergabemarktplatz NRW zulässig.
Ausschreibende Stelle und auskunfterteilende Stelle ist der Kreis Recklinghausen, Zentrale Vergabestelle (E-Mail: vergabestelle@kreis-re.de).

Ende Angebotsfrist: 				26.03.2026, 09:00 Uhr
	
Ende Zuschlags- und Bindefrist:    		28.04.2026



	
A.2 Einzelbieter, Bietergemeinschaften und Subunternehmen 
Die Angebotsabgabe ist durch Einzelbieter und Bietergemeinschaften zulässig. 

Bietergemeinschaften haben einen Bevollmächtigten zur Angebotsabgabe und Vertragsdurchführung zu benennen (Vordruck 08). 

Es gibt keine Vorgaben über die Rechtsform der Bietergemeinschaft. 

Die Bildung bzw. Änderung (z.B.: Erweiterung, Austausch von Mitgliedern, Wegfall von Mitgliedern, etc.) einer Bietergemeinschaft nach Ablauf der Angebotsfrist ist nicht zulässig. 

Es ist zulässig, wenn sich ein Bieter für unterschiedliche Lose an verschiedenen Bietergemeinschaften beteiligt. 

Es kann aber unzulässig sein, innerhalb eines Loses als Mitglied einer Bietergemeinschaft und gleichzeitig als Einzelbieter anzubieten. Ein solches Angebotsverhalten kann als unzulässige, wettbewerbsbeschränkende Abrede zu werten sein, die gemäß § 124 Abs. 1 Nr. 4 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) zum Ausschluss beider Angebote für dieses Los führt. 

Gleiches gilt für den Fall, dass sich ein Bieter an verschiedenen Bietergemeinschaften zu einem Los beteiligt.

Darüber hinaus ist die Einschaltung von Subunternehmen zulässig.

Der Bieter/Bevollmächtigte der Bietergemeinschaft hat im Vordruck 8 zu erklären, ob die Einschaltung von Subunternehmen bei der Vertragsausführung vorgesehen ist. 
Sofern sich der Bieter/die Bietergemeinschaft bei der Ausführung der Leistung/von Leistungsteilen der Fähigkeiten/Ressourcen eines Subunternehmers/von Subunternehmern bedienen will, sind im Vordruck 8 diese Subunternehmer abschließend zu benennen sowie Art und Umfang der von ihnen jeweils auszuführenden Leistungen bzw. Leistungsteile anzugeben. 
Nachträgliche Änderungen der in den o.g. Vordrucken abgegebenen Erklärungen sind bis zur Zuschlagserteilung nicht mehr zulässig.


A.3 Darlegung der Bietereignung
Für einen Zuschlag kommen nur fachkundige und leistungsfähige (geeignete) Bieter in Frage, die nicht nach den §§ 123 oder 124 GWB ausgeschlossen worden sind.

Zur Beurteilung der Eignung sind vom Bieter im Vordruck 10 Erklärungen zur Fachkunde und Leistungsfähigkeit zu machen und mit dem Angebot abzugeben. 

Eignungskriterien

Als Beleg der Berechtigung zur Auftragsausführung wird im Vordruck 10 die Zusicherung verlangt, dass die gemäß §§ 176 Abs. 1 und 178 SGB III erforderliche Trägerzulassung vorhanden ist. Bei Bietergemeinschaften muss jedes Mitglied über die Trägerzulassung verfügen.

Fachkundig ist ein Bieter, der umfassende und aktuelle Erfahrungen, Kenntnisse und Fertigkeiten für die zu erbringende Leistung nachweist, um diese fachgerecht vorzubereiten und auszuführen. Der Nachweis der Fachkunde ist erbracht, wenn mindestens 2 Arbeitsmarktdienstleistungen der gleichen Rechtsgrundlage und Zielrichtung innerhalb der letzten drei Jahre durchgeführt wurden. Die Durchführung dieser Referenzen kann auch durch mit der Angebotserstellung und/ oder der Ausführung bzw. der Leitung der Ausführung befasste Personal erfolgt sein. 

Leistungsfähig ist ein Bieter, der nachweist, dass er den Auftrag fachlich einwandfrei und fristgerecht ausführen kann. 

Zuverlässig ist ein Bieter, von dem eine ordnungsgemäße Vertragserfüllung und Betriebsführung sowie die Einhaltung der für die Art der Geschäfte geltenden gesetzlichen Vorschriften zu erwarten ist.

Bei Bietergemeinschaften genügt hinsichtlich der Fachkunde, dass diese mindestens bei einem Mitglied der Bietergemeinschaft vorliegt; hinsichtlich der Leistungsfähigkeit kommt es auf die der Bietergemeinschaft insgesamt zur Verfügung stehende Kapazität an. 
Der Bieter/Die Bietergemeinschaft, der/die (zumindest teilweise) nicht selbst über die erforderliche Fachkunde und/oder Leistungsfähigkeit für die Vertragsausführung verfügt, kann hinsichtlich der ihm/ihr fehlenden eigenen Fachkunde und/oder Leistungsfähigkeit auf die Fähigkeiten/Ressourcen von Subunternehmen zurückgreifen. 
Hinsichtlich der Zuverlässigkeit müssen die geforderten Voraussetzungen bei jedem Mitglied der Bietergemeinschaft und jedem Subunternehmen vorliegen. 

Bei der späteren Wertung der Angebote findet eine Berücksichtigung der bereits festgestellten Eignung nicht mehr statt. 

Die fehlende Fachkunde oder fehlende Leistungsfähigkeit des Bieters, der Bietergemeinschaft oder des Subunternehmens führt zum Ausschluss des Angebotes. Die fehlende Zuverlässigkeit des Bieters, eines Mitglieds der Bietergemeinschaft bzw. eines Subunternehmens führt ebenfalls zum Ausschluss des Angebotes. 


A.4 Aufteilung der Lose
Die Leistung ist in Lose aufgeteilt. Der konkrete Umfang ergibt sich aus der im Los- und Preisblatt der Vergabeunterlagen aufgeführten Nummerierung. Es kann nur für vollständige Lose ein Angebot abgegeben werden. 
Eine Angebotsabgabe für mehrere Lose ist bei entsprechender Leistungsfähigkeit des Bieters möglich, sofern diese Möglichkeit nicht an anderer Stelle der Vergabeunterlagen begrenzt oder ausgeschlossen wird. 
Es gibt keine Höchstzahl von Losen, auf die ein Bieter maximal den Zuschlag erhalten kann. Somit kann ein Bieter den Zuschlag auf alle Lose erhalten, für die er angeboten hat, sofern er jeweils das wirtschaftlichste Angebot abgegeben hat. 
Voraussetzung hierfür ist, dass er über die erforderliche Leistungsfähigkeit verfügt und diese für die Anzahl der von ihm angebotenen Lose anhand von validen Nachweisen belegt.


A.5 Aufbau, Form und Inhalt des Angebotes 
Grundlage für die Erstellung des Angebotes sind ausschließlich diese Vergabeunterlagen. Die vorgegebenen Vordrucke sind zu verwenden. Eine Nichtverwendung oder Änderung führt zum Ausschluss. 

Es sind alle Unterlagen gemäß der Übersichtsaufstellung bei Angebotsabgabe einzureichen. 

Das Angebot und sonstige Kommunikation sind elektronisch oder schriftlich in deutscher Sprache abzufassen. 

Das Angebot muss die Preise und alle sonstigen geforderten Angaben und Erklärungen enthalten und als Signaturniveau die Textform nach § 126 b BGB aufweisen. Unvollständige Angebote sowie Angebote auf der Grundlage der Geschäftsbedingungen des Bieters werden ausgeschlossen.

Bei Bietergemeinschaften ist der Vordruck 09 von jedem Mitglied der Bietergemeinschaft vorzulegen. Die Angaben zur Fachkunde/Referenzen sind für alle Mitglieder der Bietergemeinschaft im Vordruck 10 zusammenzufassen. Die Angaben zu Räumlichkeiten / Außengelände sind für alle Mitglieder der Bietergemeinschaft im Vordruck 10 zusammenzufassen. 

Das Konzept ist entsprechend der in der Bewertungsmatrix vorgegebenen Reihenfolge der Wertungskriterien innerhalb der Wertungsbereiche zu gliedern. Sofern dieses nicht nach der vorgegebenen Gliederung erstellt worden ist, wird es ausgeschlossen. 

Das Konzept ist nach Möglichkeit genderneutral zu verfassen. 


A.6 Bieterfragen und Hinweise zum Vergabeverfahren 
Sollten im Rahmen der Angebotserstellung maßnahmebezogene oder verfahrensrechtliche Fragen entstehen, deren Beantwortung sich nicht aus den Vergabeunterlagen erschließt, können diese Fragen längstens bis 7 Tage vor Ablauf der Angebotsfrist über die Vergabeplattform zur Beantwortung gestellt werden. Später eingehende Fragen können nicht mehr berücksichtigt werden. Die eingegangenen Fragen werden anonymisiert zusammen mit den Antworten allen Bietern auf der Vergabeplattform bereitgestellt und zum Bestandteil der Leistungsbeschreibung.


A.7 Zuschlagserteilung/Vertragsabschluss
Die Zuschlagserteilung erfolgt schriftlich. Der Bieter ist bis zum Ablauf der Bindefrist an sein Angebot gebunden. Wird bis zum Ablauf der Frist kein Zuschlag erteilt, gilt das Angebot als nicht berücksichtigt. Wird der Zuschlag rechtzeitig und ohne Änderung erteilt, ist der Vertrag mit Zuschlagserteilung zu den Vorgaben dieses Verfahrens auf der Grundlage des Angebotes rechtskräftig zustande gekommen. 

A.8 Schutzrechte 
Im Angebot ist anzugeben, ob für den Gegenstand des Angebotes gewerbliche Schutzrechte bestehen oder vom Bieter oder anderen beantragt sind. 


A.9 Nachprüfung
Für den Geschäftsbereich Kreis Recklinghausen besteht eine von der Vergabestelle unabhängige Vergabeprüfstelle.

Kommunalaufsicht der Bezirksregierung Münster
Domplatz 1 – 3
D-48128 Münster
E-Mail: dez31@brms.nrw.de
https://www.bezreg-muenster.de/de/wirtschaft_finanzen_kommunalaufsicht/kommunalaufsicht/ansprechpartnerliste/index.html
Telefon: 0251411-1356
Fax: 251411-1355
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